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 Auftragsberatungszentrum Bayern e.V. (ABZ) 

Ansprechpartner in Bayern für öffentliche Aufträge. U. a. Informationen zum Vergaberecht, Merkblät-

ter, Aktuelles etc. 

Internetangebot ABZ 

 Bayerisches Behördennetz 

Formularsammlung für Ausschreibungen von Liefer- und Dienstleistungen nach UVgO und GWB 

Internetangebot Bayerisches Behördennetz Formularsammlung Ausschreibungen 

 Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz 

Intranet-Angebot zur Vergabe mit hilfreichen und weiterführenden Informationen (Präsentationen, 

Merkblättern, Checklisten) und einer Formularsammlung für Verträge und Bewilligungen 

Intranetangebot zur Vergabe: StMUV 

 Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie 

Informationen zum öffentlichen Auftragswesen 

Internetangebot Öffentliches Auftragswesen StMWI 

 Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr und Staatsministerium für Wirt-

schaft, Landesentwicklung und Energie 

Informationen zum Vergabe- und Vertragswesen in Bayern mit weiterführenden Verlinkungen 

Informationsplattform Vergabe Bayern 

 Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr 

Vorschriften und Vorgaben für das Vergabe- und Vertragswesen in Bayern mit allen Unterlagen für 

die Bayerische Staatsbauverwaltung (u. a. Vergabehandbücher VHB, VHL, VHF mit Formblättern) 

Internetangebot des StMB zu Vergabe- und Vertragswesen 

 Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaften (BG Bau) 

Gesetze, Verordnungen, Richtlinien, Regeln, Verwaltungsvorschriften zum Arbeitsschutz 

Internetangebot BG Bau zu Vergabe- und Vertragswesen 

 LfU-Merkblatt 3.8/7 

Im Kapitel 2.5 Übersicht über Fachdatenbanken mit Stoffinformationen (STARS, GSBL, GESTIS, 

IGS, Römpp, Ullmann) 

LfU-Merkblatt 3.8/7 Online 

 Recherchesystem Messstellen und Sachverständige RESYMESA 

Bundesweite Übersicht der nach § 18 BBodSchG zugelassenen Untersuchungsstellen und Sachver-

ständigen für den Bereich Boden/Altlasten. 

RESYMESA Online 

 Vergabeplattform für die Bayerische Staatsbauverwaltung 

Vergabeplattform zur elektronischen Kommunikation zwischen staatlichen Vergabestellen und Un-

ternehmen im Rahmen von Vergabeverfahren nach VOB, UVgO und VgV. 

Internetangebot Vergabeplattform Bayern  

https://www.abz-bayern.de/abz
http://www.bybn.de/RBIS/Beschaffung/formulare_uvgo_gwb.html
http://intranet.stmug.bybn.de/vergabe/index.htm
https://www.stmwi.bayern.de/wirtschaft-standort/oeffentliches-auftragswesen/
http://www.vergabeinfo.bayern.de/
http://www.stmb.bayern.de/buw/bauthemen/vergabeundvertragswesen/index.php
https://www.bgbau.de/themen/sicherheit-und-gesundheit/vorschriften-und-regeln
https://www.stmuv.bayern.de/themen/boden/vollzug/doc/nr_387.pdf
http://www.resymesa.de/
http://www.vergabe.bayern.de/
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 Vergabeplattform für öffentliche Auftraggeber in Bayern 

Webbasierte Fachanwendung des Freistaats Bayern für Vergabestellen zum Veröffentlichen und 

Durchführen elektronischer Vergabeverfahren. 

Vergabeplattform für öffentliche Auftraggeber in Bayern Online 
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